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Das enorme Ausmaß der anthropogenen Umweltverände-
rungen der letzten Jahrzehnte hat weltweit zu einer be-
schleunigten Degradation von Landschaften und Ökosys- 
temen sowie zu einem erheblichen Verlust an biologischer 
Vielfalt und Artenvielfalt geführt. Um diese drängende 
Herausforderung als Teil der gegenwärtigen globalen 
Mensch-Umwelt-Krise zu bewältigen, ist eine raum-, flä-
chen- und politikbezogene Betrachtung auf den verschie-
denen Skalenebenen erforderlich (ARL 2021; WBGU 
2021). Flächenpolitik kann also ein Schlüssel zur Bewälti-
gung der Biodiversitätskrise sein.

Problemaufriss: Artensterben 
und flächenbezogene Wirkfaktoren
Der Global Assessment Report der Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (IPBES) stellt fest, dass von den weltweit acht Mil-
lionen Pflanzen- und Tierarten etwa eine Million vom Aus-
sterben bedroht sind (IPBES 2019), wodurch die Stabilität 
von Ökosystemen und damit die Erbringung von Ökosys-
temleistungen für den Menschen gefährdet sind (Albert/
Hansen/Warner 2019; Grunewald/Bastian 2012). Die glei-
che Herausforderung gilt auch auf nationaler Ebene für die 
biologische Vielfalt (BfN 2020). Es lässt sich also klar von 
einer Biodiversitätskrise sprechen, die mindestens genauso 
drängend zu bewältigen ist wie die Klimakrise und mögli-
cherweise sogar noch schwerwiegendere Folgen als letzte-
re hat, weil die Biodiversitätskrise viel unmittelbarer die 
Stabilität von Ökosystemen zum Beispiel zur Nahrungsmit-
telerzeugung betrifft. Dies gilt umso mehr angesichts einer 
Bevölkerungsprognose von weltweit rund 11 Mrd. Men-
schen für das Jahr 2060.

Was aber hat das Ziel einer künftig nachhaltigeren 
Flächenpolitik mit Biodiversität zu tun? Oder anders ge-
fragt, was sind wesentliche flächenbezogene Wirkfaktoren, 
die das Artensterben (unter anderen) mit verursachen?

Erster Treiber für den Artenrückgang ist die erhebli-
che Intensivierung der Landnutzung durch die industrielle 
Landwirtschaft mit entsprechenden Flächenimplikationen. 
Dazu gehört ein inzwischen umfassender Einsatz minerali-
schen Düngers, chemisch-synthetischer Pflanzenschutz-

mittel und weniger besonders ertragreicher Sorten. Das 
gefährdet Biodiversität und Ökosystemleistungen und ist 
nicht nur auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen, son-
dern auch in angrenzenden Lebensräumen und sogar in Na-
turschutzgebieten festzustellen (Brühl/Bakanov/Köthe et 
al. 2021). Zugleich steigen die Feld- und die Betriebsgrö-
ßen in vielen Ländern stetig an (Leibniz-Forschungsnetz-
werk Biodiversität et al. 2022). Auch ist die in den letzten 
20 Jahren weltweit zu beobachtende beschleunigte Aus-
dehnung der landwirtschaftlichen Nutzfläche (allein 9 % im 
Vergleich zu 2003) auf Kosten des Verlustes an natürlicher 
Vegetation und von (teilweise primären) Waldbeständen 
mit weiteren Artenverlusten als dramatisch zu bezeichnen 
(Leibniz-Forschungsnetzwerk Biodiversität et al. 2022). In-
dustrielle Landwirtschaft und in Teilen auch Forstwirt-
schaft sind mit ihrer Art der intensiven Flächennutzung und 
-ausdehnung mitverantwortlich für den Artenrückgang. 
Insoweit müssen Landwirtschaft und Forstwirtschaft auch 
Gegenstand einer nachhaltigen Flächenpolitik sein.

Zweiter Treiber des Artenrückgangs ist die Flächenin-
anspruchnahme durch Siedlungs- und Verkehrsflächen. 
Durch Siedlungs- und Verkehrsflächen werden Lebensräu-
me von Arten weiter isoliert, Landschaften zerschnitten 
oder direkt zerstört. Flächeninanspruchnahme erfolgt in 
wachsenden und in demografisch schrumpfenden Räu-
men. Das Ziel, bis zum Jahr 2020 nur noch 30 ha Fläche pro 
Tag in Deutschland für neue Siedlungen und Verkehrswege 
in Anspruch zu nehmen, liegt in weiter Ferne (Wende 
2021a). Das aktuelle Ziel der neuen Nachhaltigkeitsstrate-
gie lautet, die Flächeninanspruchnahme in Deutschland zu-
mindest bis 2030 auf weniger als 30 ha pro Tag zu reduzie-
ren. Um den Grad der bereits bestehenden Versiegelung zu 
illustrieren, bleibt festzuhalten, dass in Deutschland kein 
Gebäude weiter als 6 km von einem anderen Gebäude ent-
fernt ist; auf 99 Prozent des Gebäudebestandes in 
Deutschland trifft sogar zu, dass sich das nächste Haus in 
maximal 1,5 Kilometern Abstand befindet (Behnisch/
Schorcht/Kriewald et al. 2019). Mehr und mehr Vorhaben-
typen wurden über die letzten Jahrzehnte im Baurecht pri-
vilegiert und dürfen trotz eines generellen Schutzes des 
Außenbereichs eben dort realisiert werden. Hinzu kommt 
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der nach wie vor ungebremste Wunsch nach Bau und Er-
werb von Einfamilienhäusern, was einen weiteren Flächen-
bedarf nach sich zieht. Und schließlich hat der Gesetzgeber 
über die §§ 13a und b BauGB ein wesentliches Instrument 
zur Bewältigung von städtebaulichen Eingriffen in Natur 
und Landschaft bei bestimmten, aber eben nicht unerheb-
lichen Vorhaben der Siedlungserweiterung ausgesetzt. Ein 
Ende des Flächenverbrauchs ist daher nicht in Sicht und 
dieser Flächenverbrauch hat erhebliche Auswirkungen auf 
den fortschreitenden Artenverlust.

Flächenbezogene politische Ziele  
für Biodiversität
Im Lichte dieser Problemlage erscheint es wichtig, die poli-
tischen Ziele des Biodiversitätsschutzes in der EU und in 
Deutschland zu reflektieren. Bestimmte flächenbezogene 
Ziele zum Schutz und zur Entwicklung von Biodiversität der 
EU Biodiversitätsstrategie 2020 wurden nicht erreicht. So 
ist z. B. das folgende Ziel 2 mit flächenpolitischen Implikati-
onen sowohl für Deutschland wie auch für andere EU-Mit-
gliedstaaten bis heute klar verfehlt: „Maintain and Restore 
Ecosystems and their Services: By 2020, ecosystems and 
their services are maintained and enhanced by establishing 
green infrastructure and restoring at least 15 % of degra-
ded ecosystems“ (EU Commission COM(2011) 244 final). 
So sind bisher keine 15 % degradierter Ökosysteme in der 
EU wiederhergestellt worden, obwohl dieses Ziel bereits 
2020 hätte erreicht werden sollen. Maßnahme 6 formulier-
te: „Set priorities to restore and promote the use of green 
infrastructure“ und Maßnahme 7 beinhaltete: „Ensure no 
net loss of biodiversity and ecosystem services.“ Gerade 
Letzteres, die Sicherstellung, dass bis 2020 kein weiterer 
Netto-Verlust an Biodiversität und Ökosystemleistungen 
und damit auch Artenverlust in der EU erfolgt, wurde eben-
falls klar verfehlt. Insofern hat der politische Handlungs-
druck enorm zugenommen.

Vor diesem Hintergrund ist Kapitel  1 der neuen 
EU-Biodiversitätsstrategie 2030 auch wie folgt überschrie-
ben: „Biodiversity – the Need for Urgent Action“ (EU Com-
mission COM(2020) 380 final). Hier wird noch einmal die 
Dringlichkeit unterstrichen, mit der jetzt gehandelt werden 
muss. Mit der neuen EU-Biodiversitätsstrategie verpflichtet 
sich die Europäische Gemeinschaft bis 2030 zu den folgen-
den durchaus ambitionierten Zielen:

	> Gesetzlicher Schutz von mindestens 30 % der Landflä-
che und 30 % der Meeresgebiete der EU und Integration 
ökologischer Korridore als Teil eines echten transeuro-
päischen Naturschutznetzes

	> Strenger Schutz von mindestens einem Drittel der 
Schutzgebiete der EU, einschließlich aller verbleibenden 
Primär- und Urwälder der EU

	> Wirksame Bewirtschaftung aller Schutzgebiete, Festle-
gung klarer Erhaltungsziele und -maßnahmen und ange-
messene Überwachung dieser Gebiete (EU Commission 
COM(2020) 380 final)

Neben dem flächenbezogenen Schutz legt die EU ei-
nen Plan zur Wiederherstellung von Ökosystemen fest und 
macht damit eine umfängliche Revitalisierung von Natur, 
Landschaft, Biodiversität und Ökosystemleistungen bis 
2030 verbindlicher. Das heißt, es geht nicht mehr nur um 
den Stopp des Netto-Verlustes, sondern um einen Net-
to-Gewinn (Net Gain) an Biodiversität. Folgende ausge-
wählt flächenbezogenen Ziele werden konkretisiert:

	> Es sollen „[…] 2021 die rechtlich verbindlichen Ziele der 
EU für die Wiederherstellung der Natur vorgeschlagen 
werden. Bis 2030 sollen bedeutende Gebiete mit ge-
schädigten und kohlenstoffreichen Ökosystemen wie-
derhergestellt werden, Lebensräume und Arten keine 
Verschlechterung der Erhaltungstendenzen und des Er-
haltungszustands aufweisen und mindestens 30 % dieser 
Lebensräume und Arten einen günstigen Erhaltungszu-
stand oder zumindest einen positiven Trend verzeichnen.

	> Der Rückgang an Bestäubern soll umgekehrt werden.

	> Das Risiko und der Einsatz chemischer Pestizide soll um 
50 % und der Einsatz gefährlicherer Pestizide ebenfalls 
um 50 % verringert werden.

	> Mindestens 10 % der landwirtschaftlichen Flächen sollen 
Landschaftselemente mit großer biologischer Vielfalt 
aufweisen.

	> Mindestens 25 % der landwirtschaftlichen Flächen sollen 
ökologisch/biologisch bewirtschaftet und die Anwen-
dung agrarökologischer Verfahren deutlich gesteigert 
werden.

	> Drei Milliarden neue Bäume sollen in der EU unter un-
eingeschränkter Beachtung der ökologischen Grund- 
sätze angepflanzt werden. […]

	> Städte ab 20 000 Einwohnern sollen über einen ehrgei- 
zigen Plan für die Begrünung der Städte verfügen. […]“ 
(EU COM(2020) 380 final).

Ausgewählte Ziele der deutschen Biodiversitätsstra-
tegie 2007 lauten (BMUB 2007):

	> „Bis zum Jahre 2020 kann sich die Natur auf mindestens 
zwei Prozent der Landesfläche Deutschlands wieder 
nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickeln [...].

	> Durch nachhaltige Nutzung unter Berücksichtigung der 
Anforderungen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege wird die biologische Vielfalt der Kulturlandschaf-
ten bis 2020 gesteigert und ihre Vielfalt, Schönheit und 
regionaltypische Eigenart bewahrt.

	> Bis zum Jahre 2020 beträgt die zusätzliche Flächeninan-
spruchnahme durch Siedlung und Verkehr maximal 30 
Hektar pro Tag. Im Idealfall sollte es langfristig gelingen, 
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die tatsächliche Neuinanspruchnahme von Flächen weit-
gehend durch die erneute Nutzung vorhandener Flä-
chen zu ersetzen. Bis 2015 werden auch raum- und ge-
bietsbezogene Reduktionsziele erarbeitet.“

Die Ziele sind also sowohl EU-weit wie auch national 
in Deutschland gesetzt. Ihre Implementation ist jedoch bei 
Weitem nicht erreicht. Schutz und Entwicklung von Biodi-
versität muss folglich stärker und systematischer als bisher 
Gegenstand der Flächenpolitik werden.

Lösungsansätze
Krisen bergen jedoch auch immer Chancen, die, bezogen 
auf die beiden oben genannten wesentlichen Treiber des 
Artenverlustes, Lösungsansätze eröffnen. Im Hinblick auf 
die Landwirtschaft ist eine Neuorientierung der stark flä-
chenbezogenen EU-Agrarförderung bzw. der Gemeinsa-
men Agrarpolitik (GAP) der EU notwendig. Eine Förderung 
ist viel umfassender an Umwelt- und Naturschutz- bzw. Ar-
tenschutzauflagen, sogenannten „echten Greening-Maß-
nahmen“ zu orientieren als bisher. Jegliche Subventionen 
müssten auf eine Transformation des Agrar- und Forstsek-
tors hin zu einer biodiversitätsfördernden Land- und Forst-
wirtschaft ausgerichtet sein. Nötig wird eine gezielte Ver-
gütung der landwirtschaftlichen Produktion, die Biodi- 
versität und Ökosystemleistungen erhält und entwickelt. 
Gleichzeitig ist die Produktivität der Landwirtschaft von ei-
ner weiteren Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che auf Kosten des Verlustes an natürlicher Vegetation und 
von Waldbeständen zu entkoppeln (Leibniz-Forschungs-
netzwerk Biodiversität et al. 2022). Die Landwirtschaft und 
ihr Berufsbild lässt sich ggf. um das Ziel einer „Biodiversi-
tätswirtschaft“ erweitern. So wird die Entwicklung und 
Pflege von Ausgleichsmaßnahmen durch die naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelung inzwischen als Teilgeschäfts-
feld von landwirtschaftlichen Betrieben erkannt und akzep-
tiert (Sponagel/Angenendt/Piepho et al. 2021). Im Übrigen 
kann die Eingriffsregelung auch Synergien zwischen dem 
Biodiversitätsschutz und dem Klimaschutz schaffen (Wen-
zel/von Haaren/Burmester 2022).

Schutzgebiete als flächenbezogenes Instrument des 
Naturschutzes reichen nicht aus. Der Natur- und Arten-
schutz muss noch viel stärker als bisher in die gesamte 
Land- und Flächennutzungspolitik integriert werden. 
Schutzzonen müssten von großräumigen Pufferzonen um-
geben sein, die ökologisch und ohne den Einsatz syntheti-
scher Pestizide bewirtschaftet werden (Brühl/Bakanov/
Köthe et al. 2021). Insgesamt ist der Pestizideinsatz in der 
Gesamtfläche grundlegend zu reduzieren. Gleichwohl ist 
die Fläche von Schutzgebieten weiter auszudehnen, das 
heißt neue Schutzgebiete sind einzurichten. Europaweit 
geht man von 30 % der Landfläche aus, die als Schutzgebie-
te ausgewiesen sind bzw. benötigt werden, um den Arten-
schwund an Land zu stoppen. Ähnliche Forderungen gibt 
es für die Meeresflächen. 

Zudem wird ein umfassenderes Monitoring der Ar-
tenvielfalt und der Biodiversität nötig. Der Aufbau einer Na-
tionalen Forschungsdateninfrastruktur für Biodiversität 

(NFDI4Biodiversity) erscheint hier als besonders zielfüh-
rend. Ein Monitoring der Arten ist jedoch eine methodi-
sche Herausforderung und aufwendig (www.ioer-monitor.
de).

Der Aktionsplan Flächensparen zeigt eine Fülle von 
Instrumenten zur Reduzierung der Flächeninanspruchnah-
me auf (Adrian/Bock/Bunzel et al. 2018). Diese Instrumen-
te und Maßnahmen sollten gezielt genutzt und in der Praxis 
umgesetzt werden (Behnisch/Kretzschmer/Meinel 2018). 
Um den Flächenverbrauch zu reduzieren, erscheint u.  a. 
das Instrument der handelbaren Flächenzertifikate beson-
ders geeignet. Mithilfe von Flächenausweisungszertifikaten 
wird eine Menge der auszuweisenden Flächen, bezogen auf 
einen bestimmten Zeitraum, für eine Kommune vorgege-
ben (Bizer/März/Proeger 2018: 68). Der „Gesamtumfang 
an zur Ausweisung berechtigenden Zertifikaten wird unter 
den beteiligten Kommunen verteilt (oder auktioniert). Un-
ter diesem System ist eine Ausweisung von Bauland nur 
dann möglich, wenn zuvor ein Zertifikat für die Flächenaus-
weisung bereitsteht und eingelöst wird. Alternativ können 
nicht benötigte Zertifikate weiterverkauft werden“ (eben-
da). Hierdurch ergeben sich erhebliche Anreize für Kom-
munen, flächensparender zu planen und den Flächenver-
brauch insgesamt stärker zu reduzieren. Weitere Mög- 
lichkeiten ließen sich über eine Umorientierung der Grund-
steuer erreichen, auf die hier aufgrund des Beitragsum-
fangs nicht näher eingegangen werden kann (Bizer/März/
Proeger 2018: 69 f.; WBGU 2021). 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung leistet 
zusammen mit der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
und der Strategischen Umweltprüfung (SUP) bereits einen 
nicht unerheblichen Beitrag zum Stopp eines Netto-Verlus-
tes an Biodiversität. Dieses Ziel, den Netto-Verlust aufzu-
halten, wurde EU-weit allerdings nicht erreicht. Die Instru-
mente der Eingriffsregelung, der UVP und der SUP sind 
demzufolge weiter auszubauen bzw. zu stärken. Dabei 
könnte ein Biodiversitätsschutz jenseits der Eingriffsrege-
lung auch in der Umweltverträglichkeitsprüfung sowie in 
der Strategischen Umweltprüfung rechtlich verbindlicher 
ausgestaltet werden, was bedeuten würde, dass Vermei-
dung, Verminderung sowie Kompensation von Eingriffen in 
die Biodiversität bei Landnutzungsentscheidungen noch 
strikter zu beachten wären. Im Lichte der Auswirkungen 
von Land- und Forstwirtschaft sind diese in den Kontext 
von Kompensation einzubeziehen. Es sollten Ausgleichs-
mechanismen bei der konventionell-industriellen Boden-
nutzung zur Primärproduktion im Bereich Land-, Forst- 
und Fischereiwirtschaft entwickelt werden. Zu Letzterem 
wird man regelmäßig nicht vorhaben- oder planbezogen 
vorgehen können, sondern müsste auf Basis gesetzlicher 
Standards und einer entsprechenden Kompensationsleis-
tung agieren (Wende 2021b). Die §§ 13a und 13b BauGB 
sollten schnellstmöglich abgeschafft werden. Ein zeitliches 
Auslaufen der Regelungen entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben ist im Lichte des dramatischen Artensterbens kri-
tisch zu bewerten. Neben der Durchsetzung und stärkeren 
Kontrolle des Verschlechterungsverbots im Naturschutz-
gesetz müsste ein „Verbesserungsgebot“ zusätzlich Ein-
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gang in die Eingriffsregelung finden, um das neue EU-Ziel 
eines Netto-Gewinns zu erreichen. Auf EU-Ebene sollten 
für die Mitgliedstaaten verbindliche Biodiversity Off-
sets-Policies mit strikten Rechtsfolgen eingeführt werden 
(Wende/Tucker/Quétier et al. 2018; Tucker/Quétier/Wen-
de 2020). Das würde ebenfalls nach sich ziehen, dass eine 
Vermeidung, Verminderung sowie Kompensation von Ein-
griffen in Biodiversität bei Landnutzungsentscheidungen 
strikter zu beachten wären.

Die hier vorgestellten Ansätze repräsentieren nur 
eine erste Auswahl flächen- und biodiversitätspolitischer 
Lösungen, um die Krise des Artensterbens zu überwinden. 
Künftig sollten sie daher konsequent angewandt werden.
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